
Wir sind Ihr neutraler und kompetenter Partner bei Pfandrechtsverwertungsgutachten. 
Unsere Gutachten stellen den möglichen Veräußerungswert im Falle der öffentlichen Pfandrechtsverwertung fest. 

Einfach Formular ausfüllen und senden an: Telefax (08027) 908 9932 
 

Auftrag zur Erstellung eines Pfandrechtsverwertungsgutachtens

Hiermit beauftrage ich/wir das Sachverständigenbüro DIE AUKTIONSPROFIS, Ostermayer & Gold GbR, F. Eberhard 
Ostermayer, Sachverständiger und allgemein öffentlich bestellter, vereidigter Versteigerer, Bierhäuslweg 9 in 83623 
Dietramszell, mit der Erstellung eines Vermieterpfandrechtsversteigerungswertungsgutachtens über das in Vermieter-
pfand genommene Inventar des im folgenden genannten Mietschuldners (bitte vollständig ausfüllen):
 

Betrifft Aktenzeichen (wg. evtl. Rückfragen bei Gericht):

Mietschuldner Vorname, Name:    
     
Mietobjekt Straße, Hausnummer:    
     
PLZ, Ort:
     
     
Auftraggeber:     
     
Firma:    
     
Vorname, Name:    
     
Straße/Hausnummer    
     
PLZ, Ort:     
     
Telefon:    Email:    Telefax: 

Kosten und Gebühren:    
Gutachten werden nach Zeitaufwand wird je angefangene 1/2 Arbeitsstunde berechnet. Stundensatz Sachverständi-
ger 90,-- €. Reisestunde Sachverständiger 75,- € ; Hilfskraft 60,-- €,  km-Geld 0,70 € je gefahrener Kilometer, Über-
nachtung, Flug, Taxi, Mietwagen, etc. nach Beleg. Gefertigte oder zu  bearbeitetende Fotografien werden mit 2,50 € 
pro Stück berechnet; liegen dem Gutachten mehrere  Fotosätze bei,werden die Folgeabzüge mit 1,80 € berechnet.
Schreibgebühr pro Seite 3,-- €, Ausdruck  des Gutachtens je Seite 0,19 €. Fotokopien s/w 0,30 €,Fotokopien farbig 
2,-- €. Die Verrechnungssätze verstehen sich zzgl  der gesetzlichen Mwst. Der Rechnungsbetrag wird mit dem Datum 
der Rechnungsstellung oder mit Übergabe der Fertigstellungsbenachrichtigung des Gutachtens unmittelbar fällig. 
Übrigen gelten für diesen Auftrag die beigefügten Geschäftsbedingungen. 
     
Inventarsierung und Fotodokumentation (bitte wie gewünscht ankreuzen):   
 Der Auftraggeber übernimmt die Inventarsierung anhand der zur Verfügung gestellten Vorlage sowie Fotodoku-
 mentation des Pfandguts. Fotos werden im jpgFormat auf CD oder durch komprimierte ZIP Datei per Email über-
 sandt. Der Auftraggeber versichert, die Pfänder vollständig erfasst zu haben und die Richtigkeit seiner Beschrei-
 bung. Die Begutachung erfolgt ausschließlich auf Grundlage dieser Angaben.      
    
 Die Inventarsierung wird vom Auftragnehmer durchgeführt. Der Auftraggeber erhält, sofern nichts anderes verein-  
 bart, das Gutachten in 3-facher Ausfertigung. Er ist damit einverstanden, dass die Fotodokumentation des Gut- 
 achtens mit digital hergestellten, auf elektronischen Speichermedien archivierten Lichtbildern (Digitalfotos) erfolgt.  
    
Mit seiner Unterschrift bestätigt der Auftraggeber, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen hierzu erhalten zu haben.  
   

Ort, Datum       Unterschrift


